
Antrag an den Studierendenrat

Sitzung vom

Titel:

Antragssteller*in:

Antragstext:
Der Studierendenrat möge beschließen,

Begründung:

Hinweise:
Es ist explizit erwünscht, in den Anträgen an die Studierendenvertretung genderneutrale
Sprache zu verwenden (bspw. “Mitarbeiter*innen” statt “Mitarbeiter”).
Sollte der Platz auf diesem Formular nicht ausreichen ist ein Anhang zu verwenden.
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	Datum: 
	Titel: Neubeschluss zur Begrenzung auf 450€ pro Monat für Ehrenamtliche
	Antragsstellerin: Vorstand
	Antragstext: die Begrenzung auf 450 Euro pro Monat für ehrenamtliche Mitarbeiter*innen der VS durch eine Begrenzung auf die Jahresfreibetragsobergrenze nach BAföG zu ersetzen.
	Begruendung: Der pro Jahr ausgezahlte Maximalbetrag würde dadurch vorerst gleich bleiben, es würde sich aber mehr Spielraum ergeben, wie die Gelder über das Jahr verteilt werden. In der Finanzordnung sind 2000€ als Aufwandsentschädigung für die Mitglieder der Wahlkoordination vorgesehen. Wenn nur eine Person für die Wahlkoordination gewählt sein sollte, müsste diese Person also insgesamt 5 Monate an der Koordinierung der Wahl beteiligt sein, um unter den 450€ zu bleiben. Abhängig vom Zeitpunkt der Wahl wird diese Bedingung nicht erfüllt. Außerdem ist es Ehrenamtlichen im Präsidium, den Referaten und unter bestimmten Umständen der WSSK auch möglich, sich für die Koordinierung der Wahl aufzustellen. Da jedes dieser Ämter aber auch mit der Auszahlung einer Aufwandsentschädigung verbunden ist, besteht hier ebenfalls die Gefahr, dass der Maximalbetrag von 450€ überschritten wird. Die Finanzordnung steht also teilweise im Widerspruch zu der Begrenzung.


